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Hier passt  
alles zusammen: 
Qualität aus einer Hand!
Die mobifair-Zertifizierungs- und Beratungsgesellschaft mbH unterstützt 
Unternehmen, Verbände und Institutionen mit einer Vielzahl von Dienstleistungen. 
Sie alle sind miteinander verbunden und bieten in den Bereichen Beratung, 
Zertifizierung, Bildung und Kontrolle individuelle Lösungen an.

      Den Guten eine Chance!
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Kontakt:  
mobifair GmbH 
Westendstraße 52 
60325 Frankfurt  

Tel. : + 49 (69) 271 39 96 - 6  
Fax : + 49 (69) 271 39 96 - 77 

info@mobifair-gmbh.eu 
www.mobifair-gmbh.eu



3

 

Editorial

impreSSum
Herausgeber:

mobifair e. V.
Westendstraße 52
60325 Frankfurt

Kontakt:

069 / 271 39 96-6
info@mobifair.eu
www.mobifair.eu

geschäftsführer: 

Helmut Diener 
(verantwortlich)

redaktion: 

brigitte Klein/
Tobias lipser
presse@mobi-
fair.eu

Druck: 

alpha print medien ag
Kleyerstraße 3
64295 Darmstadt

eingetragen im Vereinsregister Frankfurt am main: Vr 13555

editorial

2013 war einiges los. Prüfung der Lohn- und Sozialstandards bei Fernbusfahrten, 
Werkverträge, damit es „billig“ bleibt, Lohndumping im grenzüberschreitenden Bus-
verkehr und zweifelhafte Zugfahrten. Das Thema Tariftreuegesetze bleibt aktuell, 
denn immer noch sind „Falschmünzer“ unterwegs, die sich dagegen wehren, Ta-
riftreuegesetze abzuschließen. Oder in Ausschreibungen Lohn- und Sozialstandards 
abzusichern, damit Menschen mindestens so viel für ihre Arbeit bekommen, um da-
mit auch ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. 

All das wird auch 2014 unser Thema bleiben. Hier werden wir weiter den Finger in 
die Wunde legen. Es bleibt dringend notwendig, gerechte und sozial geschützte Aus-
schreibungen im ÖPNV-Busverkehr verbindlich zu machen. Kontrollen im grenz-
überschreitenden Schienenverkehr müssen durchgesetzt werden, damit nicht weiterhin dubiose Lokführer 
unkontrolliert durch die Gegend fahren können und gut qualifizierte Arbeitsplätze bei anständigen Eisenbahn-
unternehmen gefährden. Der Missbrauch von Werkverträgen steht ebenfalls weiter im Fokus und gleichzeitig 
die Stärkung der Mitbestimmung durch die Betriebsräte. Die Arbeit von mobifair wird auch im neuen Jahr 
davon geprägt sein, gegen Ausbeuter vorzugehen, die sich weigern, den Wert der Arbeit der Menschen zu re-
spektieren. Fairer Wettbewerb heißt, dass er dem Menschen dienen muss und nicht der Rendite. Unser Dank 
geht an diejenigen, die uns unterstützen und aktiv geholfen haben. Ich weiß, dass wir auch 2014 auf euch zählen 
können. Danke, das ist echt super. Im Namen unseres gesamten Teams wünschen wir eine schöne Weihnacht 
und ein gutes Jahr 2014.

Jörg Krüger, 1. Vorsitzender

Sieben Jahre sind vergangen, seit die Idee des heutigen EVG Vorsitzenden Alexander 
Kirchner, mobifair zu gründen, in der Gründungsversammlung Realität wurde. Die 
unfairen Methoden im Wettbewerb der Mobilitätswirtschaft zeigten die Notwendig-
keit, der Ungerechtigkeit etwas entgegenzusetzen. Der Gedanke führte zum Verein 
mobifair e. V.. Enthusiasmus und große Bereitschaft zur Unterstützung waren dabei 
von Anfang an auf unserer Seite. Heute zählt mobifair fast 1.500 Mitglieder, die un-
sere Arbeit nicht nur begleiten sondern mancherorts auch aktiv unterstützen. Dafür 
vielen Dank. Die Aufmerksamkeit der Medien wurde durch unsere Aktivitäten immer 
häufiger geweckt und Anfragen zu unserer Recherchearbeit nahmen zu. Mittlerweile 
ist mobifair gefragter Ansprechpartner, wenn es um die Problematik des Lohn- und 
Sozialdumpings im Verkehrsbereich geht. Auch international hat sich der Verein ei-

nen Namen gemacht, so dass über Deutschlands Grenzen hinaus Kooperationen entstanden sind. Das Jahr 2013 
war ein turbulentes Jahr, das aber durch unsere Unterstützer und das engagierte Team von mobifair zu einem 
erfolgreichen Jahr wurde. Der Vereinsauftrag bleibt auch im Jahr 2014 im Vordergrund und die gewissenhafte 
Arbeit wird nahtlos fort geführt. In diesem Sinne sage ich allen Verbündeten, Freunden und dem mobifair-Team 
Danke für die Unterstützung. Allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes und erfolgreiches Jahr 2014.  

Helmut Diener, Geschäftsführer



mopinio 04/2013 4

WErt dEr arbEit

Der Wettbewerb  
stößt an seine Grenzen
unternehmen zeigen großen ideenreichtum, um sich den erkämpften sozialen rahmen-
bedingungen zu entziehen. Ziel ist es zum einen, sich die aufträge zu sichern und zum 
anderen, daraus eigenen profitnutzen zu ziehen. Schnell wird deutlich, dass es eine 
menge Schlupflöcher gibt um den Wert der arbeit zu missachten und arbeits-, lohn- 
und Sozialstandards in den Hintergrund drängen. 

Arbeitskosten im europäischen Vergleich

Sogenannte „unechte“ Werkverträge, auch bekannt als 
„Umgehungswerkverträge“, sowie Scheinselbstständige 
sind die besten beispiele dafür. das betrifft Menschen, 
die ihre arbeit nunmehr selbstständig von außen erle-
digen sollen und nicht mehr direkt im betrieb angestellt 
sind. Sie machen die gleiche arbeit am gleichen ort, mit 
den gleichen Produktionsmitteln, jedoch mit allen lasten 
der Selbstverantwortlichkeit in Person und Werk. die 
ganz „Schlauen“ arbeiten mit Kettenwerkverträgen. Sie 
bedienen sich mehrerer Subunternehmen, bis es nicht 

die instrumente des Missbrauchs werden von Sozial-
räubern in vollem rahmen ausgenutzt. dem muss ein 
riegel vorgeschoben werden. Werkverträge und all die 
anderen Möglichkeiten, den Wert der arbeit mit den Fü-
ßen zu treten, müssen gestoppt werden. 

Wir stehen auf der Seite des dGb, der zum thema miss-
bräuchliche Nutzung von Werkverträgen klar Position 
bezogen hat. Man muss „echte“ Werkverträge von „un-
echten“ Werkverträgen unterscheiden. Missbräuchliche 
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»Gleiche Arbeit, gleiches Geld.  
Das entspricht nicht der Realität.«

mehr nachvollziehbar ist, wer letztendlich den Werkver-
trag erfüllt. die Unternehmerhaftung wird umgangen 
und die tür weit aufgestoßen für illegale beschäftigung. 
bei auftragsvergaben an Werkvertragsunternehmen im 
ausland werden so genannte „billiglohnländer“ bevor-
zugt. dort spart man neben den sehr niedrigen arbeits-
kosten zusätzlich die Sozialversicherungsbeiträge und 
Steuern, denn die müssen im Herkunftsland des Werk-
vertragsunternehmens bezahlt werden.
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WErt dEr arbEit

beispiel Werkvertrag mit einem sogenannten selbst-
ständigen lokführer. Er verstößt gegen a, b, c und d. Er 
muss auf Weisung handeln, fährt in einem dienstplan, 
übernimmt die aufgabe der Stammbelegschaft und 
hat kein eigenes Werkzeug, also keine lok.   

a.)  Die Tätigkeit wird auf Weisung von beschäftigten 
des auftraggebers durchgeführt.

b.)  eine eingliederung der Werkvertragsbeschäftig-
ten erfolgt in die organisatorischen abläufe, zum 
beispiel durch aufnahme in einem Dienstplan.

c.)  beschäftigte der Stammbelegschaft sind mit der 
gleichen aufgabe betraut bzw. die arbeitslei-
stung ist vorher durch beschäftigte des betriebs 
erbracht worden.

d.)  Die arbeit wird im Wesentlichen durch material 
und Werkzeug des bestellers erbracht.

Wissenswert: 29 % der Scheinselbstständigen  
haben ein Einkommen unter 1.100 € / Monat.

Ähnliches spielt sich im bereich des Zugpersonals ab. 
in vielen Fällen lassen sich die beschäftigten der Werk-
vertragsunternehmen durch das tragen der dienstklei-
dung des Unternehmens nicht mehr von der Stammbe-
legschaft unterscheiden lassen. das gilt auch für den 
bahnschutz und im busverkehr.

»Selbstständigkeit kann 
schnell in einer Schein-

selbstständigkeit enden«

die Scheinselbstständigkeit muss ebenfalls viel stärker 
als bisher in den Fokus genommen werden. denn hier 
werden nicht nur die risiken verlagert, sondern insbe-
sondere auch die Schutzbestimmungen für arbeitneh-
mer/innen ausgehebelt. Sie meinen, solche Mitarbeiter 
seien nicht an das arbeitszeitgesetz gebunden, da sie 
keine arbeitnehmer sondern Selbstständige sind.

Verträge müssen als unwirksam erklärt werden können, 
wenn, nach Vorschlag des dGb-bundesvorstandes, zwei 
der nachfolgenden Kriterien vorliegen: 
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WErt dEr arbEit

mobifair schließt sich dem an, es ist längst überfällig 
und dringend notwendig. das Mitbestimmungsrecht 
muss gestärkt werden und das betriebsverfassungsge-
setz den veränderten bedingungen endlich rechnung 
tragen. Ein gestärkter betriebsrat ist vom arbeitgeber 
frühzeitig über die Planung und Vergabe von aufträgen 
zu informieren. Einsätze, die den regel- oder Stamm-
arbeitsbereich beeinflussen, müssen mitbestimmungs-
pflichtig werden. Gleiches gilt für auftragsvergaben, 
die in einem „echten“ Werkvertragsverhältnis erbracht 
werden sollen. Hier muss mit einer besonderen Präqua-
lifikation der Nachweis erbracht werden, mit welchen 
lohn- und Sozialstandards die beschäftigten des Werk-
vertragsunternehmens ihrer aufgabe nachkommen.  
ausbeutung im betrieb darf keinen Platz finden. Egal 
durch wen oder mit wem.

beispiel bau: Ein großes bauprojekt in 

deutschland. Werkvertragsunternehmen wer-

ben in Kroatien arbeitnehmer an. diese müssen 

500 Euro „Eintritt“ bezahlen, um in deutschland 

auf dieser baustelle arbeiten zu dürfen. als 

lohn werden ihnen 1200 Euro im Monat zuge-

sagt. in der realität zieht man den Wanderar-

beitern 200 Euro für die Unterkunft ab. arbeits-

zeit im Monat rund 290 Std. die lohnzahlung 

erfolgt zur Hälfte in bar und zur anderen Hälfte 

auf ihr Konto in Kroatien. die 500 Euro werden 

überwiesen. Nach zwei Stunden wird das Geld 

über eine italienische bank zurück geholt. der 

Wanderarbeiter kommt nach getaner arbeit 

zurück in seine Heimat Kroatien und es ist kein 

Geld auf seinem Konto. der Werkvertrags-

unternehmer in deutschland hat den Nach-

weis seiner getätigten Überweisung und zieht 

sich hinterlistig aus seiner Verantwortung.  

Übrigens: in der baubranche sind Kettenver-

träge von bis zu 20 keine Seltenheit.

beispiel Fleischindustrie: Ein deutscher 

Schlachthof vergibt einen auftrag an ein ru-

mänisches Werkvertragsunternehmen, einen 

Schlachtbetrieb. dieser betrieb schickt die 

rumänischen Schlachter nach deutschland. 

dort bleiben sie sechs Monate und werden 

dann wieder ausgetauscht. ihr Verdienst: Min-

destlohn in rumänien – 173,80 Euro/Monat.  

Übrigens: in deutschland werden jährlich 

600 Mill. Vögel (Hühner …), 60 Mill. Schweine 

und 7 Mill. rinder geschlachtet.

beispiel bahnunternehmen: Ein bahnunter-

nehmen im Norden deutschlands beauftragt 

ein Security-Unternehmen zur Übernahme von 

Sicherheitsaufgaben. außerhalb dieses aufga-

benbereiches übernimmt jedoch dieses Secu-

rity-Unternehmen Serviceaufgaben im Zug. Sie 

übernehmen die arbeitsleistung der dortigen 

Servicemitarbeiter (Zugbegleiter/Kundenbetreu-

er im Zug) und zwar laut dienstplan. die Einhal-

tung der arbeitszeit entspricht auch nicht den 

gesetzlichen bestimmungen. das spart Geld und 

die Sorge, ob einer Urlaub hat oder nicht oder 

gar wegen Krankheit nicht zum dienst kommen 

kann. Qualifizierung spielt hier auch eine unter-

geordnete rolle. Wir gehen dem nach und wer-

den vorhandene Verstöße zur anzeige bringen.  

Übrigens: die ausführung der tätigkeit für ar-

beitskosten von 17,50 Euro.

beispiel bahnschutz: im bereich eines an der en 

großen Eisenbahnunternehmens vermehren sich 

die Einsätze von Sub-Unterneh men. Sub-Sub- 

Unternehmen sind auch vorhanden. der betriebs-

rat wollte mehr wissen und stellte sogar arbeits-

zeitverstöße fest, aber er wurde mit den Worten 

abgewiesen, dass es sich hier um Sub-Unter-

nehmer handele und er dafür nicht zuständig sei.  

mobifair meint: der betriebsrat ist sehr wohl 

zuständig und raten ihn die arbeitszeitverstöße 

 anzuzeigen.

So ist die Wirklichkeit

Unternehmer sahnt die Gelder ab, während andere die 
arbeit für einen Hungerlohn ausführen. der dGb-bun-
desvorstand fordert: „die Vergabe von aufträgen darf nur 
an Unternehmen erfolgen, die sowohl fachlich als auch 
personell in der lage sind, diese aufträge auch selbst 
auszuführen. Zumindest ein teil des auftrages muss mit 
eigenem Personal erbracht werden.“

»Arbeit für einen 
Hunger lohn ausführen.«

a.)  es werden im Zusammenhang mit der konkreten 
Tätigkeit keine versicherungspflichtigen arbeit-
nehmer/innen beschäftigt.

b.)  Die Tätigkeit erfolgt regelmäßig und im Wesent-
lichen nur für einen auftraggeber.

c.)  es werden für beschäftigte typische arbeitslei-
stungen erbracht, die insbesondere den Wei-
sungen des auftraggebers unterliegen und in die 
arbeitsorganisation eingegliedert sind.

d.)  Der auftragnehmer/in zeigt kein unternehme-
risches auftreten am markt.

e.)  Die Tätigkeit entspricht ihrem äußeren erschei-
nungsbild nach der Tätigkeit, die vorher für 
denselben auftraggeber in einem beschäfti-
gungsverhältnis ausgeübt wurde.

Kettenverträge sollen die Einhaltung der arbeitsbedin-
gungen und Sozialstandards verschleiern. die risiken 
befinden sich am Ende dieser Kette. Es werden brief-
kastenfirmen zwischengeschaltet und der eigentliche 

auch hier hat der dGb fünf Kriterien aufgestellt, die zei-
gen, dass es sich hier nicht um Selbstständigkeit han-
delt, wenn zwei der fünf Kriterien zutreffen, sondern um 
ein beschäftigungsverhältnis:
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WErKVErtrÄGE

Werkverträge und leiharbeitsverhältnisse stehen stän-

dig in der Kritik. Während sie für viele arbeitgeber der in-

begriff von hoher Flexibilität sind, heißt dies für arbeit-

nehmer überwiegend schlechte arbeitsbedingungen, 

schlechte bezahlung und schlechter Kündigungsschutz. 

dabei stellt sich immer wieder die Frage, was leiharbeit ist und 

was Werkverträge sind. Grundlage für die leiharbeit ist das so 

genannte arbeitnehmerüberlassungsgesetz (aÜG). Notwendi-

ger inhalt eines arbeitnehmerüberlassungsvertrages ist, dass 

der Verleihbetrieb einem Entleihbetrieb arbeitnehmer zur ar-

beitsleitung überlässt. das heißt, dass das arbeitsverhältnis 

zwischen dem Verleiher und dem arbeitnehmer besteht, die 

tatsächliche arbeitsleistung jedoch bei einem Entleiherbetrieb 

zu erledigen ist und nicht beim Verleiherbetrieb. Man hat ein 

klassisches dreiecksverhältnis. beim Entleiherbetrieb ist der 

arbeitnehmer sodann komplett eingegliedert. das heißt, er 

kommt dort zur arbeit, wird entsprechend eingeteilt und ist 

vollständig in den arbeitsbetrieb integriert. der einzige Un-

terschied ist, dass am Ende des Monats nicht der Entleiher-

betrieb den lohn zahlt, sondern der Verleiherbetrieb und dies 

meistens mit geringeren Vergütung als das Stammpersonal. 

Von der arbeitnehmerüberlassung zu unterscheiden ist die tä-

tigkeit eines arbeitnehmers bei einem dritten aufgrund eines 

Werk- bzw. dienstvertrages. in diesen Fällen wird ein Unterneh-

men für ein anderes tätig. Wesentlicher Unterschied in Werk-

vertragsbeziehungen ist, dass keine vollständige integrierung 

in den drittbetrieb erfolgt und das Weisung- und direktions-

recht lediglich beim arbeitgeber liegt. Klassischer arbeitsbe-

reich eines Werkvertrages ist die bearbeitung eines einzelnen 

auftrages, wie beispielsweise die reparatur einer Heizungs-

anlage in einem büro. Hier bekommt ein Unternehmen einen 

auftrag, die Heizung zu reparieren. Es schickt seine arbeitneh-

mer in das büro. die erledigen jedoch nur diesen einen auftrag 

und verlassen das büro wieder. diese Form von Werkverträ-

gen ist jedoch zunehmend in eine andere richtung entwickelt 

worden. Vor allem in der automobilindustrie haben sich Un-

ternehmen darauf spezialisiert, als auftragnehmer bestimmte 

Werkleistungen zu übernehmen, die auch von Stammpersonal 

übernommen werden können. So werden Werkarbeitnehmer 

in Produktionsstraßen mit einem auftrag beschäftigt und das 

über Monate oder Jahre. Hintergrund ist aber auch hier die 

zum teil günstigere abwicklung, weil unter anderem kein ta-

riflohn gezahlt werden muss und lediglich nach Stunde oder 

Stückzahl vergütet wird. dabei unterliegen die zur ausführung 

Werkverträge  
besser kontrollieren
von Ansgar Dittmar

des in dienst- oder Werkvertrages eingesetzten arbeitnehmer 

den Weisungen des Unternehmens und sind damit dessen Er-

füllungsgehilfen. der Unternehmer des drittbetriebes, der so-

genannte Werkbesteller, kann jedoch dem Werkunternehmer 

selbst oder dessen Erfüllungsgehilfen anweisungen für die 

ausführungen des Werks erteilen. das heißt, dass auch hier 

zumindest anweisungen gegeben werden können, obwohl das 

direktionsrecht beim arbeitgeber (Werkunternehmer) liegt. 

insofern ist die Unterscheidung zwischen dienst- und Werk-

verträgen auf der einen Seite und leiharbeitsverhältnissen auf 

der anderen Seite zum teil nur schwer zu treffen. die Gerichte 

nehmen die rechtliche Einordnung des Vertrages zwischen 

dem dritten und dem arbeitgeber sinngemäß vor, entscheidend 

ist der Geschäftsinhalt. Es soll dabei vermieden werden, dass 

die Vertragsschließenden das Eingreifen zwingender Schutz-

vorschriften des arbeitnehmerüberlassungsgesetzes dadurch 

umgehen, dass sie einen vom Geschäftsinhalt abweichenden 

Vertragstyp wählen. der Geschäftsinhalt kann sich sowohl 

aus der ausdrücklichen Vereinbarung der Vertragsparteien, 

als auch aus der praktischen durchführung des Vertrages er-

geben. Widersprechen sich die beiden, so ist die tatsächliche 

durchführung des Vertrages maßgebend, weil sich aus der 

praktischen Handhabung der Vertragsbeziehung am ehesten 

rückschlüsse darauf ziehen lassen, von welchen rechten und 

Pflichten die Vertragsparteien ausgegangen sind, also was 

sie wirklich gewollt haben. insofern ist der Geschäftsinhalt 

entscheidend für den Vertragstyp. So erläutert dies auch das 

bundesarbeitsgericht in verschiedenen Urteilen, zuletzt in der 

Entscheidung vom 18.01.2012 (7 aZ r 723/10, NZa-rr 2012, 

455 ff) dennoch bleibt die Situation bestehen, dass mit Werk-

verträgen leiharbeit und deren Schutzvorschriften umgangen 

werden sollen. dem muss gesetzlich begegnet werden. Hier 

ist auch eine neue bundesregierung gefordert, entsprechende 

rahmen zu setzen, um den Missbrauch von Werkverträgen zu 

verhindern. dabei ist es zu berücksichtigen, dass betriebsräte 

die Fremdvergabe kontrollieren können und ein Mitbestim-

mungsrecht haben. dies haben sie schon bei dem Einsatz von 

leiharbeitnehmern über § 14 aÜG in Verbindung mit § 99 be-

triebsverfassungsgesetz (betrVG). Eine solche regelung be-

darf es auch für den Einsatz von fremden arbeitnehmern im 

rahmen von Werkverträgen, wenn diese mehr als ein Monat in 

dem betrieb beschäftigt werden sollten.

Ansgar Dittmar ist Fachanwalt für Arbeitsrecht 

und Wirtschaftsmediator sowie Geschäftsführer 

der Kanzlei BERNZEN SONNTAG Rechtsanwälte 

(www.msbh.de). Er berät Gewerkschaften und 

Unternehmen der Sozialwirtschaft, Betriebsräte 

und Arbeitnehmer in allen arbeitsrechtlichen Fra-

gen und Konflikten. Er ist seit 2006 der anwalt-

liche Berater von mobifair e.V. 
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iNtErViEW

„Wir müSSeN jeTZT DeuTliCH 
maCHeN: STopp! NiCHT miT uNS!“

prekäre beschäftigung

mopinio: Das Thema arbeitsbedingungen rückt wieder 
stärker in den Vordergrund. Nachdem es die letzten 
jahre darum ging, arbeitsplätze zu sichern, stellt sich 
inzwischen die Frage wieder nach Qualität der arbeit 
und den arbeitsbedingungen. Wie sieht die eVg diese 
entwicklung?

Klaus-Dieter Hommel: Ich glaube, dass dies eine sehr 
erfreuliche Entwicklung ist. Sie zeigt einerseits, dass wir 
es in Deutschland mit unserem System der betrieblichen 
Mitbestimmung und mit starken Gewerkschaften geschafft 
haben, die Wirtschaft gut durch die Krise zu steuern. Das 
war nicht immer leicht, aber es ist uns so gelungen, dass 
inzwischen in vielen Bereichen nicht mehr die Frage ge-
stellt wird, „Wen entlasse ich?“, sondern, „Was muss ich 
tun, damit die Fachkräfte bei mir bleiben?“

Aber auch wenn wir wieder stärker die Qualität der Arbeit 
in den Fokus der Diskussion rücken konnten, müssen wir 
feststellen, dass in Deutschland der Anteil der prekären 
Beschäftigungsverhältnisse unaufhörlich steigt. Ich habe 
manchmal das Gefühl, dass für jedes Instrument, das wir 
ein wenig regulieren, zwei neue gefunden werden. Was 
früher die Zeitarbeit war, sind heute Werkverträge, Befri-
stungen und Praktika. Ich würde mir wünschen, dass man-
che sogenannten Manager die Zeit nicht damit verbringen 
zu überlegen, wie sie Lohnkosten am weitesten drücken 
können, sondern was sie im Bereich der Unternehmens-
strategie unternehmen müssen, um mittel- und langfristig 
weiterhin Erfolg haben zu können. Lohn- und Sozialdum-
ping darf keine erfolgversprechende Wettbewerbsstrategie 
sein!

Werkverträge gibt es seit jahren, wo ist das problem?

In den letzten Jahren werden Werkverträge verstärkt dazu 
eingesetzt, um Personalkosten zu senken und gefährden 
dann in der Regel gute Arbeitsplätze.

Die Unternehmen brüsten sich einerseits mit ihren Tarifver-
trägen und stellen sich als gute Arbeitgeber dar, anderer-
seits umgehen sie aktiv diesen gemeinsam ausgehandelten 
Rahmen, und wollen dann auch die Betriebsräte noch au-
ßen vor lassen. Das ist ein Spiel, das wir als Gewerkschaft 

Wir müssen ehrlich sein: Bei uns in den Unternehmen sind 
die Zustände noch nicht so schlimm, wie das, was andere 
Gewerkschaften aus Ihren Organisationsbereichen berich-
ten. Wir wissen aber auch, dass es in anderen Bereichen 
eine schleichende Entwicklung war. Deshalb müssen wir 
jetzt gegensteuern. Wir müssen jetzt deutlich machen: 
Stopp! Nicht mit uns!

Es kann nicht sein, dass statt Zugbegleiter einzusetzen, 
manche Unternehmen lieber externe Sicherheitskräfte im 
Zug mit der Fahrkartenkontrolle beauftragen und so ein 
„Werk“ vergeben. Oder wenn in der Instandhaltung einzelne 
Arbeiten per Werkvertrag ausgelagert werden, dann sehe 
ich Bilder vor mir, wie jetzt schon bei anderen Industrie-
zweigen, in denen auf dem Hallenboden Bereiche markiert 

Was wollend die gewerkschaften dagegen machen?

Für uns geht es darum, die Betriebsräte zu stärken und ih-
nen den Rücken für diese Auseinandersetzung zu stärken. 
Dazu haben wir gemeinsam mit mobifair unter anderem ei-
nen Leitfaden herausgebracht, der die Spielräume aufzei-
gen soll und zu aktivem Handeln für die Beschäftigten auf-
fordert. Ziel muss es sein, in allen betroffenen Bereichen 
einen Ansprechpartner im Betriebsrat zu haben, der das 
im Blick hat und dem Arbeitgeber auf die Finger schaut. 
Oftmals vertrauen Betriebsräte leider zu sehr darauf, dass 
der Arbeitgeber sie eigenständig informiert. Der hat aber 
genau das nicht im Sinn. Da werden wir in Zukunft genau 
drauf aufpassen müssen. Und gleichzeitig werden wir uns 
mit dem DGB dafür einsetzen, dass der Gesetzgeber han-
delt. Wir wollen, dass Werkverträge mitbestimmungspflich-
tig werden und es ein Informationsrecht für den Betriebsrat 
gibt, in welchem Umfang externe Tätigkeiten im jeweiligen 
Betrieb ausgeführt werden. 

Wie sieht das im Tarifbereich der eVg aus? Was macht 
die eVg gegen das weitere ausufern dieses miss-
brauchs?

nicht mitmachen werden! Prekäre Arbeitsverhältnisse sind 
kein unabänderliches Naturgesetz, wir werden weiter dafür 
kämpfen, dass hier eine Notbremse gezogen wird – inner-
betrieblich und gesetzlich!
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iNtErViEW

Klaus Dieter Hommel, stellvertretender EVG-Vorsitzender

bEtriEbSratSHilFE
mobifair hat zusammen mit der 
eisenbahn- und Verkehrsgewerk-
schaft (eVg) und externen Fach-
anwälten für arbeitsrecht einen 
„Handlungsleitfaden für den ge-
werkschaftlichen umgang mit 
betriebsfremden arbeitnehmern  
durch den betriebsrat“ entwi-
ckelt. leiharbeit, Werkverträge,  
Schein-Werkverträge und Schein-
selbständigkeit sind aktuelle 
Diskussionsthemen.  
 
Der Handlungsleitfaden enthält 
verständliche erklärungen der 
aktuell gängigen verschiedensten 

beschäftigungsvertragstypen. Da-
mit wird dem betriebsrat im be-
trieb eine erste einschätzung der 
beschäftigungssituation ermög-
licht. Zudem enthält der Hand-
lungsleitfaden musterschreiben, 
mit deren Hilfe die arbeits- und 
beschäftigungssituation im un-
ternehmen hinterfragt werden 
kann.

Nur wenn die betriebsräte ihre 
rechte kennen und auch durch-
setzen, können sie ihrer betriebs-
verfassungsrechtlichen Verpflich-
tung zum arbeitnehmerschutz 

auch sachgerecht nachkommen. 
mit dem „Handlungsleitfaden für 
den gewerkschaftlichen umgang 
mit betriebsfremden arbeitneh-
mern durch den betriebsrat“ lie-
fern wir einen beitrag zum Schutz 
der arbeitnehmer und der Sozial-
versicherungssysteme!

Der Leitfaden kann auf www.mobifair.eu unter Betriebsratshilfe herunter geladen 

werden oder ist in der mobifair-Zentrale als Broschüre erhältlich.

werden, in denen die Dienstleister ihre Werke zu erledigen 
haben. Oder wenn die Fahrzeugreinigung als Werk nach 
außen gegeben wird, obwohl wir uns mit dem Unternehmen 
auf einen Tarifvertrag für die eigenen Reinigungskräfte ge-
einigt haben. Dann schwindet mein Vertrauen in die Arbeit-
geber, dass sie keine Entlassungen vornehmen wollen. Was 
früher die Leiharbeit war, sind inzwischen Werkverträge. 
Da müssen wir rechtzeitig einschreiten und Schlimmeres 
verhindern.

Was sind dabei die Ziele?

Wir haben einen Demographie-TV verhandelt und abge-
schlossen, deshalb setzen wir uns für eine bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ein, deshalb wollen wir 
Schichtarbeit besser gewürdigt wissen und deshalb müssen 
wir die psychischen Belastungen erfassen und reduzieren. 
Wir dürfen es dem Arbeitgeber nicht durchgehen lassen, 
immer nur von Nachhaltigkeit zu reden und gleichzeitig im 
sozialen Bereich den Sicherungssystemen systematisch 
die Zukunftsfähigkeit zu entziehen. Auch das muss dem Ar-
beitgeber klar sein. Unser Auftrag ist es, das immer wieder 
deutlich zu machen. Das werden wir auch im Rahmen der 
Betriebsratswahl 2014 klar zum Ausdruck bringen. Solida-
rität und gute Arbeit gibt es nur mit uns!

Wir werden den Anspruch, Gewerkschaft für alle Eisen-
bahnerinnen und Eisenbahner zu sein, nie aufgeben - er ist 
 aktueller denn je. 

Wir sind mobifair sehr dankbar, uns durch Rechercheer-
gebnisse darauf hinzuweisen, wo prekäre Arbeit stattfindet 
oder am Entstehen ist, uns Vorschläge zu unterbreiten, wie 
man dem begegnen kann und letztendlich bei der Umset-
zung mitzuhelfen. 



KoNtraHiErUNGSGEbot

Seit Jahren wirkungsvoll praktiziert, bewährt als instru-
ment dem freien treiben des Marktes Einhalt zu gebieten, 
Sicherungsmechanismus gegen beschäftigungsverlust 
sowie lohn- und Sozialdumping – das Kontrahierungs-
gebot bei der db aG steht klar für ein Erfolgsmodell des 
interessenausgleichs zwischen unternehmerischen ab-
sichten und sozialen belangen der beschäftigten beim 
Verfolgen marktwirtschaftlicher Zielsetzungen. 2005 
erstmals tariflich geregelt, entfalten diese regelungen 
auch weiterhin über den im dezember des letzten Jah-
res mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) 
abgeschlossenen demografie-tarifvertrag (demogra-
fietV) ihre Wirkung. das Kontrahierungsgebot selbst 
besagt, „dass im db Konzern keine leistungs- bzw. 
auftragsvergabe an externe dritte“ erfolgen dürfe, „so-
fern diese leistungen für den db Konzern gesamthaft 
wirtschaftlich durch Konzernunternehmen erbracht 
werden können“. Kurzum, es handelt sich um eine ta-
riflich festgeschriebene regelung, die dazu verpflichtet, 
bei anstehenden leistungs- und auftragsvergaben be-
vorzugt auf die Konzerntöchter als interne dienstleister 
zurückzugreifen. in Form dieser Verpflichtung bildet das 
Kontrahierungsgebot einen wesentlichen Grundpfeiler 
des integrierten Konzerns und gleichzeitig eine funda-
mentale Voraussetzung für das Funktionieren des kon-
zernweiten arbeitsmarktes, denn mit der bevorzugten 
auftragsvergabe geht die Pflicht einher, Mitarbeitern 
aus anderen Konzernunternehmen im bedarfsfall eine 
berufliche alternative zu eröffnen. Neben der absiche-
rung von beschäftigung und arbeitsplätzen bewirkt 
das Gebot zugleich aber auch die beauftragungsquote 
von Subunternehmen möglichst niedrig und damit die 
tarif- und Sozialstandards auf hohem Niveau zu hal-

ten. Gleiches gilt für die Qualitätsstandards. Nicht sel-
ten lehrte die Erfahrung in der Vergangenheit, dass die 
erbrachte Qualität nach auftragsvergaben an externe 
dritte nicht den gewünschten anforderungen der auf-
traggeber entsprach. Vielmehr zeigte sich des Öfteren, 
dass das Qualitätsniveau der konzerneigenen töch-
ter deutlich über dem der freien Marktteilnehmer lag.  
 
in den vergangenen sieben Jahren wurde das Kontra-
hierungsgebot verantwortungsvoll gelebt und prakti-
ziert. in der jüngeren Vergangenheit allerdings zeichne-
ten sich tendenzen ab, dass das Kontrahierungsgebot 
umgangen bzw. leistungen frei am Markt eingekauft 
werden sollten. im Mittelpunkt des Geschehens die db 
regio aG, bestrebt dabei insbesondere reinigungs- und 
Sicherheitsleistungen extern zu vergeben. Nach hartem 
Widerstand seitens der Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft (EVG) und des Konzernbetriebsrats der db 
aG (Kbr db aG) sowie zwei Spitzengesprächen zwischen 
der EVG und dem Konzernbetriebsrat auf der einen Sei-
te und dem bahnvorstand auf der anderen Seite konnte 
dieses Umgehungsmanöver jedoch abgewehrt werden. 
am 30. September erklärte der bahnvorstand, weiterhin 
am Kontrahierungsgebot festhalten zu wollen und auch 
zukünftig leistungen, wie Sicherheit und reinigung, 
bevorzugt intern zu vergeben. Hier zeigte sich deutlich, 
was eine starke Gewerkschaft und starke betriebsräte 
bewirken können. das Kontrahierungsgebot steht und 
beschäftigung sowie gute arbeitsplätze sind gesichert. 
auch für die arbeit von mobifair in seinem Engagement 
für gute lohn- und Sozialstandards in der Mobilitäts-
wirtschaft bleibt das Kontrahierungsgebot ein ganz we-
sentliches Fundament des eigenen Wirkens. 

Kontrahierungsgebot bei der Db ag –  
sicherere arbeitsplätze, weniger 
Subunternehmen, bessere Qualität
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FErNbUS

Quelle: Daten der einzelnen Anbieter, eigene Darstellung

bis September 2013 sind nach mobifair-recherchen 
rund 110 betreiber für 18 anbieter tätig und bedienen 
123 Fernbuslinien mit einer wöchentlichen Fahrtenhäu-
figkeit von ca. 4206 Fahrten pro Woche, dies entspricht 
einer durchschnittlichen Fahrtenfrequenz von ca. 600 
Fahrten/tag. 

der Fernbusmarkt hat sich schnell ausgebreitet, die 
Strecken sind länger geworden und die angebote erhö-
hen sich drastisch. der Personal- und Fahrzeugeinsatz 
muss dem erhöhten Verkehrsaufkommen angepasst 
werden. die anzahl der angemieteten omnibusse geht 
deutlich nach oben und die Mitarbeiterstruktur hat sich 
verändert. Vollzeitarbeitnehmer werden durch teilzeit-
mitarbeiter oder geringfügig beschäftigte Mitarbeiter 
ergänzt.

der anbieter führt den gesamten administrativen be-
reich durch, während die Verkehrsleistungen durch 
Partnerunternehmen abgewickelt werden. die Vertrieb-
sorganisation ist so strukturiert, dass neben dem eige-
nen Vertrieb externe reisebüros und/oder Vertriebs-
agenturen beauftragt werden, stellt mobifair weiter fest. 

mobifair spricht in der ersten analyse der recherche von 
den „big 5“ und meint damit die Unternehmen, die über 
80 Prozent der Marktanteile für sich beanspruchen. Es 
sind berlinlinienbus, City2City, Flixbus, MeinFernbus.
de, und deinbus. Schnell hinzukommen wird der adaC/
Post-bus, der den anspruch hat, ein großes Stück vom 
Kuchen haben zu wollen. 

FerNbuSmarKT WirD Zur Sub-bauSTelle
„es ist nicht immer drin, was drauf steht“. Das ist das erste resümee der marktbeobachtung Fernbusse, die mo-
bifair derzeit, unterstützt von den gewerkschaften eVg und ver.di, durchführt. Schaut man genauer auf die busse, 
die im unternehmens-Design der anbieter unterwegs sind, erkennt man an den vorderen Türen die Firmenbe-
zeichnung des Sub-unternehmens. bemerkbar macht sich das auch am Kennzeichen, dass hier im auftrag ge-
fahren wird.

Wenn wenige mit vielen unterwegs sind, also der anteil 
der Subunternehmen sehr, sehr hoch ist, dann ist es zu 
vermuten, dass hier ein Preiswettbewerb stattfindet, 
der sich hauptsächlich auf die Sozialbedingungen der 
busfahrer auswirkt. Vor allem auch im bereich der Ein-
haltung der arbeitszeitbestimmungen. ob und wie das 
zutrifft, versucht derzeit mobifair mit versteckten „Kon-
trolleuren“ zu ermitteln. die Ergebnisse werden bis zum 
Frühjahr ausgewertet. 

Beispiel Beispiel
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ProJEKtE

der Wettbewerb in der busbranche ist aktuell von einem 
hohen Preisdruck und von qualitativ sowie quantita-
tiv stark unterschiedlichen tarifverträgen geprägt. Vor 
allem im bereich der privaten busunternehmen werden 
hierdurch bei der Kostenkalkulation durchschnittlich 
deutlich niedrigere lohnkosten angesetzt. in solchen 
betrieben besteht zudem in der regel ein geringer ge-
werkschaftlicher organisationsgrad, weshalb flächen-
deckende tarifpolitische Strukturen nur sehr schwierig 
erreichbar sind.

dies hat dazu geführt, dass busunternehmen zuneh-
mend versuchen, sich durch niedrige lohnkosten im 
Wettbewerb Vorteile zu verschaffen. Unter anderem 
mittels prekärer arbeitsverhältnisse aus dem beschäf-
tigungsbereich der leiharbeit, durch Werkverträge, 
mittels Subunternehmen oder durch eigene ausgrün-
dungen. damit gewinnen diese Unternehmen häufig die 
ausgeschriebenen Verkehrsleistungen, weil diese bei 
der leistungsvergabe in der regel an den billigsten an-
bieter vergeben werden.

die EU-Verordnung 1370/2007 ist am 03.12.2009 in al-
len EU-Mitgliedsstaaten für den bereich der öffentlichen 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße in 
Kraft getreten und ermöglicht u.a. in die Vergabestan-
dards arbeitnehmerschutzrechte, Sozial- und Qualitäts-
standards aufzunehmen. diese Verordnung legt grundle-
gend auch die Gestaltung der arbeitnehmerschutzrechte 
beim ausschreibungsverfahren fest, um Sozialdumping 
als Folge der Vergabe im Wettbewerb zu vermeiden. Zu-
dem kann der im Vergabeverfahren ausgewählte betrei-
ber vom aufgabenträger verpflichtet werden, dass bei 
einem eventuellen betreiberwechsel alle arbeitsplätze 
auf den neuen betreiber übergehen und dieser die am 
ort geltenden kollektiven tarifverträge übernimmt. 

 

Erfreulicherweise findet in den bundesländern eine re-
naissance der tariftreuegesetze auch im busbereich 
statt. im rahmen der staatlichen auftragsvergabe wur-
den Mindeststandards eingeführt, die sich jedoch häufig 
auf dem niedrigen Niveau der tarifverträge für das pri-
vate omnibusgewerbe bewegen. die Möglichkeit, weiter-
gehende Sozialstandards über die zuvor erwähnten Vor-
gaben der EU-Verordnung 1370/2007 zu sichern, wird in 
der regel nicht genutzt. 

ausschreibungsverfahren, in denen die EU-Vo 1370/2007 
eine beispielhafte oder ggf. gar keine anwendung findet, 
werden dokumentiert und öffentlich gewürdigt bzw. ge-
rügt. bei den zuständigen aufgabenträgern soll ermittelt 
werden, welche Hindernisse nach ihrer auffassung be-
stehen, die weitergehenden Möglichkeiten der EU-Ver-
ordnung zur absicherung von lohn- und Sozialstandards 
anzuwenden. Soweit möglich sollen auch die Problem-
bereiche bei busunternehmen in Erfahrung gebracht 
werden, die sie selbst daran hindern, regional gerechte 
lohn- und Sozialstandards anzuwenden. dabei wird es 
auch darum gehen, festzustellen, wo im busmarkt soge-
nannte „Schwarze Schafe“ zu finden sind.

im Hinblick auf die vorhandenen Möglichkeiten der Si-
cherung von lohn- und Sozialstandards wird außerdem 
ein entsprechender Vergabeleitfaden erarbeitet, der bei 
ausschreibungen im bereich der öffentlichen busver-
kehre anwendbar und für die landkreise und kommu-
nalen Stellen alltagstauglich ist.

MobiFair-ProJEKt

Wettbewerb in der busbranche –  
eu-Verordnung 1370/2007 – für alle
im rahmen dieses projektes soll den zuständigen aufgabenträgern und politischen entscheidungsträgern in den 
gebietskörperschaften aufgezeigt werden, dass es im Vergaberecht möglich ist, Sozialstandards in die Vergabe-
entscheidungen aufzunehmen. Die möglichkeit hierzu bietet – und zwar über ggf. bestehende Vorgaben von lan-
destariftreuegesetzen hinaus – die eu-Verordnung 1370/2007.
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ProJEKtE

Ebenfalls soll untersucht werden, warum es in einigen 
bundesländern immer noch kein tariftreuegesetz gibt, 
bzw. warum dieses ggf. nicht beabsichtigt ist. Ferner 
sollen projektbezogene recherchen darüber aufschluss 
geben, in welche richtung der Schutz des von der EVG 
im Februar 2011 mit maßgeblichen Eisenbahnverkehrs-
unternehmen vereinbarten „branchentarifvertrag für 
den Schienenpersonennahverkehr“ (branchentV SPNV) 
in der täglichen betriebspraxis auf die Mitarbeiter über-
wiegend gewirkt hat. dies soll ebenfalls hinsichtlich 
der anwendung und Wirkung von entsprechenden lan-
destariftreuegesetzen ermittelt werden. außerdem soll 
die ausschreibungspraxis im bereich des SPNV, insbe-
sondere auch mit blick auf die nachhaltige Sicherung 
und Einhaltung der lohn- und Sozialstandards der be-
schäftigten beobachtet werden. Es soll ferner ermittelt 
werden, in welchen Fällen sich Unternehmen, die nicht 
dem Geltungsbereich des branchentV SPNV unterlie-
gen, erfolgreich an einer ausschreibung im SPNV betei-
ligt haben und welche tarifverträge diese Unternehmen 
anwenden. Hierzu sollen auch Handlungsoptionen zur 
beseitigung derartiger Missstände untersucht werden.

die durchführung des Projektes geschieht vor dem Hin-
tergrund eines seit Jahren stetig steigenden Wettbe-
werbs im bereich des Schienenpersonennahverkehrs 
(SPNV). dabei ist der sogenannte ausschreibungswett-
bewerb in deutschland – auch durch die starke libe-
ralisierung des SPNV – im europäischen Vergleich mit 
am Weitesten fortgeschritten. beispielsweise haben die 
privaten bahnunternehmen in deutschland gegenüber 
der db aG und ihren diesbezüglichen Gesellschaften, 
gemessen an den Zugkilometern, inzwischen einen 
Marktanteil von rund 25 Prozent erreicht. auch wenn es 
weiterhin diskussionen, zum beispiel über den Grad der 
fortschreitenden liberalisierung oder etwaige Wettbe-
werbshemmnisse gibt, dürfte es unbestritten sein, dass 

lohn- und Sozialdumping  
im Schienenpersonennahverkehr 
dauerhaft verhindern

MobiFair-ProJEKt

Ziel des neuen mobifair-projektes, das im oktober startete, ist es unter anderem, zu untersuchen, in welchen be-
reichen bezüglich der lohn- und Sozialstandards noch Schwachstellen erkennbar sind. Soweit möglich sollen die 
hierfür verantwortlichen gründe und ursachen ermittelt, eine analyse durchgeführt und lösungsvorschläge zur 
dauerhaften absicherung von lohn- und Sozialstandards im SpNV (Nachhaltigkeit) erarbeitet werden.

der Wettbewerb im Schienenverkehrsmarkt insgesamt 
stark zugenommen hat. 

Von einigen Unternehmen wird weiter versucht, über ge-
ringere lohn- und Sozialstandards Wettbewerbsvorteile 
zu sichern. Mit Hilfe des von der EVG abgeschlossenen 
„branchentV SPNV“ konnte diesbezüglich jedoch eine 
teilweise regulierung des SPNV-Marktes erreicht wer-
den. dazu haben entscheidend auch die in zahlreichen 
bundesländern inzwischen vorhandenen landestarif-
treuegesetze beigetragen. mobifair wird über den Ver-
lauf dieses Projektes zu gegebener Zeit weiter berichten. 

bag-urteil

eiNiguNgSSTelle DarF NiCHT   
VorläuFig eNTSCHeiDeN
Die mitbestimmung des be-
triebsrates bei Schichtplä-
nen ist durch das bundesar-
beitsgericht weiter gestärkt 
worden. eine einigungsstelle 
überschreitet ihre Kompe-
tenz, wenn sie die vorge-
legten Schichtpläne bis zur 
endgültigen entscheidung 
durch diese einigungsstelle, 
vorläufig in Kraft setzt. Das 
gericht entschied, dass das 
nicht zulässig ist.

in diesem Fall (bag, be-
schluss vom 9. juli 2013; 
aktenzeichen 1 abr 19/12) 
erging der einigungstellen-
spruch, „[...] bis zu einer 
entscheidung der einigungs-
stelle ist die gesellschaft 
berechtigt, den Dienstplan 
für den betreffenden monat 
vorläufig in Kraft zu set-
zen...“. Der betriebsrat klag-

te dagegen und bekam recht. 
Das bag begründete die ent-
scheidung mit der teilweisen 
Kompetenzüberschreitung 
der einigungsstelle. Sie darf 
den arbeitgeber nicht ohne 
mitbestimmung des betriebs-
rates ermächtigen, Schicht-
pläne in Kraft zu setzen. Die 
einigungsstelle kann über 
zulässig oder unzulässig ent-
scheiden, aber nicht vorläu-
fige regelungen treffen. Die 
bundesrichter machten in 
ihren ausführungen deutlich, 
dass Schichtpläne und deren 
ausgestaltung stets mitbe-
stimmungspflichtig sind, das 
gilt ebenso für die vorüberge-
hende Verkürzung oder Ver-
längerung der arbeitszeit.

Ein gutes und notwendiges Ur-
teil für die Mitbestimmung im 
Betrieb, meint mobifair.
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tariFPolitiK

Folglich war von nun an „tarifpluralität“ angesagt. die-
se per richterspruch eingeführte Möglichkeit hatte zur 
Folge, dass in einem betrieb verschiedene tarifverträge 
auf gleiche arbeitsverhältnisse zur anwendung kommen 
können. in der tarifpraxis führte dies häufig dazu, dass 
die Verhandlungen zwischen den beteiligten tarifpar-
teien, unter anderem im bereich des Verkehrssektors 
wie beispielsweise beim db Konzern aber auch bei an-
deren privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen, we-
sentlich schwieriger verliefen als in der Vergangenheit. 

Nach meiner persönlichen Wahrnehmung wurde da-
bei, insbesondere von Vertretern eines mir bestens be-
kannten berufsverbandes, zunehmend eine fast schon 
aggressive tarifliche, standesrechtliche und berufsstän-
dische interessenvertretung betrieben. dies führte in 
den betroffenen betrieben des Öfteren zu erheblichen 
Spannungen unter den Mitarbeitern bis hin zur Spaltung 
der belegschaft. insoweit hat die abkehr vom ehema-
ligen Grundsatz der tarifeinheit meines Erachtens keine 
Verbesserungen für die zuständigen tarifparteien ge-
bracht, beispielsweise um ihrer wirtschafts- und sozial-
politischen ordnungskompetenz besser zu entsprechen. 
Vielmehr hat dies bei zahlreichen tarifverhandlungen 
eher zu einem unnötigen Schwergang geführt, auch und 
insbesondere beim Einigungsprozess.

bekanntlich stehen ja die berechtigten interessen und 
anliegen der arbeitnehmer und deren realisierung im 
Mittelpunkt der gewerkschaftlichen tarifpolitik. dabei 
ist jedoch kein Gruppenegoismus zu lasten anderer, 
sondern Solidarität angesagt. dies trifft insbesondere 
im bereich von Eisenbahnverkehrsunternehmen zu, weil 
dort die Kolleginnen und Kollegen aus den verschie-
densten bereichen eng zusammen arbeiten. Wobei es 
tariflich nicht um irgendwelche „Gleichmacherei“ ge-
hen kann, sondern natürlich auch um gegebenenfalls 
erforderliche differenzierte, tätigkeitsbezogene spezi-
fische regelungen. Nach meiner Kenntnis ist ähnliches 
beispielsweise im Konzerntarifwerk der db aG bereits 
realisiert.

Kommt nun die gesetzliche Tarifeinheit? 
von Heinz Fuhrmann

Wie nun aus dem Koalitionsvertrag zwischen CdU, CSU 
und SPd ersichtlich, soll die tarifeinheit gesetzlich ge-
regelt werden. danach wollen die Koalitionäre den 
Grundsatz der tarifeinheit nach dem betriebsbezogenen 
Mehrheitsprinzip unter Einbindung der Spitzenorgani-
sationen der arbeitnehmer und arbeitgeber gesetzlich 
festschreiben, um den Koalitions- und tarifpluralismus 
in geordnete bahnen zu lenken. dabei soll den verfas-
sungsrechtlich gebotenen belangen durch flankieren-
de Verfahrensregelungen rechnung getragen werden. 
Nach meiner auffassung hört sich dies nicht schlecht 
an, wobei allerdings der bekannte „teufel“ im detail 
steckt. dennoch wäre das Gesetzesvorhaben aus meiner 
Sicht zu begrüßen, sofern es gut und verfassungskon-
form gestaltet wird. 

allerdings ist zu erwarten, dass die berufsgruppen- und 
Spartengewerkschaften gewaltig auf die barrikaden ge-
hen werden. Schon im Vorfeld des Koalitionsvertrages 
wurde in den Medien unter anderem von Kriegser-
klärung und von Existenzvernichtung gesprochen. ich 
denke, zunächst sollte mal der angekündigte Gesetz-
entwurf abgewartet werden. am Ende ist es möglicher-
weise besser als erwartet und entspricht allen verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben. anderenfalls wird sicher 
das Verfassungsgericht bemüht. 

mit entscheidung des bundesarbeitsgerichtes (bag) vom 23. juni 2010 wurde die jahrzehntelange rechtspre-
chung zum grundsatz der Tarifeinheit geändert. Nach dem bis dahin praktizierten prinzip „ein betrieb, ein Tarif-
vertrag“ galt in jedem betrieb grundsätzlich nur ein Tarifvertrag bzw. in ausnahmen der speziellere Tarifvertrag. 
Dieses prinzip hatte der bag mit seiner vorgenannten entscheidung aufgegeben. 

Heinz Fuhrmann, Tarifexperte
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„Ein dank geht an unsere Mitglieder, die uns seit Jah-
ren unterstützen oder auch erst vor kurzem den Weg zu 
uns gefunden haben“. Mit diesen Worten eröffnete der 
1. Vorsitzende des Vereins, Jörg Krüger, die diesjährige 
Mitgliederversammlung und gab einen Überblick über 
die Entwicklung von mobifair. 

die anerkennung wächst aus den verschiedensten be-
reichen. „die Wahrnehmung von mobifair ist aber nicht 
nur mit anerkennung oder Wertschätzung verbunden“, 
erklärt Krüger. „Unsachliche Kritik, Polemik, ablehnung 
bis hin zu offenem Hass können wir feststellen,“ so Krü-
ger weiter. „dies alles nehmen wir hin und betrachten es 
als eine andere art der anerkennung, denn dies kommt 
natürlich von den schwarzen Schafen, denen mobifair so 
oft öffentlich auf die Finger klopfen muss.“ 

die Entwicklung von mobifair ist positiv. der Verein hat 
sich in der Mobilitätswirtschaft positioniert und gefe-
stigt. die Kooperationen wachsen stetig, bis in die euro-
päischen Nachbarländer. die Zahlen der Mitglieder und 
der Unterstützer steigen. „mobifair hat sich als Ganzes 
gut weiter entwickelt und befindet sich auf dem richtigen 
Weg“, so Krüger.

Helmut diener, Geschäftsführer von mobifair, berichtete 
über die Entwicklung der täglichen arbeit. die Kernthe-
men im Jahr 2013 sind Werkverträge und moderne Mit-
bestimmung, busverkehre im Nah- und Fernverkehr, 
ausbildung von lokführern und Fahrpersonal sowie der 
Güterverkehr.

in allen bereichen laufen die arbeiten auf Hochtouren. 
„Gute Ergebnisse sind bereits erreicht, das ist uns aber 
noch nicht genug“, so diener. Es stehen noch einige 

 recherchen auf dem Programm, seien es testfahrten 
mit dem Fernbus durch die republik oder die Untersu-
chung der lenk- und ruhezeiten im grenzüberschrei-
tenden Schienengüterverkehr. „da kratzen wir bis jetzt 
nur an der oberfläche, das ist erst die Spitze des Eis-
bergs“, stellte der Geschäftsführer fest, „aber wir gehen 
unseren Weg weiter, lohn- und Sozialdumping darf sich 
nicht lohnen.“

Hans-J. rath, der Wirtschaftsprüfer des Vereins, erläu-
terte den Jahresabschluss 2012 und bescheinigte die 
ordnungsmäßigkeit im Umgang mit den Finanzen. der 
revisionsbericht der Kassenprüfung und die Haushalts-
planung 2014 wurden vom 1. Vorsitzenden vorgetragen. 
der Vorstand und die rechnungsprüfer wurden von der 
Mitgliederversammlung einstimmig entlastet. Es wurde 
der Geschäftsführung eine ordnungsgemäße arbeit be-
scheinigt. 

mitgliederversammlung

MobiFair iSt UNd blEibt WiCHtiG

Jörg Krüger



Tatort Führerstand
mobiFair ruFT auF!

Schwarze Schafe gehören nicht auf die Schiene.  

Zu viele sind schon unterwegs! 

Sie halten sich nicht an die gesetzlichen arbeitszeiten.  

Keiner weiß genau, wo sie herkommen und wohin sie fahren.  

Wie sind ihre Qualifikationen, wie sind sie ausgebildet?
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HelFT 

miT!

069 / 27 13 99 66  
oder: info@mobifair.eu

„Wer-WaNN-Wo“

Dubiose einsätze bitte melden! 

Hinweise – selbstverständlich  
auch vertraulich – an:


